
Der Bischof von Würzburg

Neubekanntmachung der Ordnung

über den kirchlichen Datenschutz (KDO)

Die  151.  Vollversammlung  des  Verbandes  der  Diözesen  Deutschlands
(VDD) hat in ihrer Sitzung am 18. November 2013 Änderungen der §§ 2a, 3
Abs. 5 und Abs. 6, 3a Abs. 3, 8 Abs. 2 sowie der §§ 15 ff. der „Ordnung über
den kirchlichen Datenschutz (KDO)“ in der Fassung vom 1. November 2003
beschlossen  und  den  (Erz-)Diözesen  eine  entsprechende  Umsetzung  in
diözesanes Recht durch Neubekanntmachung der KDO in den jeweiligen
Amtsblättern empfohlen.

Ordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO)

Präambel

Aufgabe der Datenverarbeitung im kirchlichen Bereich ist es, die Tätig-
keit  der Dienststellen und Einrichtungen der Katholischen Kirche zu för-
dern. Dabei muss gewährleistet sein, dass der Einzelne durch den Umgang
mit  seinen  personenbezogenen  Daten  in  seinem Persönlichkeitsrecht  ge-
schützt wird. Aufgrund des Rechtes der Katholischen Kirche, ihre Angele-
genheiten selbst  zu regeln,  wird zu diesem Zweck die  folgende  Ordnung
erlassen:

§ 1 Zweck und Anwendungsbereich

(1) Zweck dieser Ordnung ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er
durch den Umgang mit  seinen personenbezogenen Daten in  seinem
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird.

(2) Diese Ordnung gilt für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung perso-
nenbezogener Daten durch:
1. das Bistum, die Kirchengemeinden, die Kirchenstiftungen und die

Kirchengemeindeverbände,
2. den Deutschen Caritasverband, die Diözesan-Caritasverbände, ihre

Untergliederungen und ihre Fachverbände ohne Rücksicht auf ihre
Rechtsform,
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3. die kirchlichen Körperschaften, Stiftungen, Anstalten, Werke, Ein-
richtungen und die sonstigen kirchlichen Rechtsträger ohne Rück-
sicht auf ihre Rechtsform.

(3) Soweit besondere kirchliche oder staatliche Rechtsvorschriften auf per-
sonenbezogene Daten einschließlich deren Veröffentlichung anzuwen-
den sind, gehen sie den Vorschriften dieser Ordnung vor. Die Verpflich-
tung  zur  Wahrung  des  Beicht-  und  Seelsorgegeheimnisses,  anderer
gesetzlicher  Geheimhaltungspflichten oder  von anderen Berufs-  oder
besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften
beruhen, bleibt unberührt.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Personenbezogene  Daten  sind  Einzelangaben  über  persönliche  oder
sachliche  Verhältnisse  einer  bestimmten  oder  bestimmbaren  natürli-
chen Person (Betroffener).

(2) Automatisierte Verarbeitung ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung personenbezogener Daten unter Einsatz von Datenverarbeitungs-
anlagen.  Eine nicht  automatisierte  Datei  ist  jede  nicht  automatisierte
Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und
nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist  und ausgewertet  werden
kann.

(3) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen.

(4) Verarbeiten  ist  das  Speichern,  Verändern,  Übermitteln,  Sperren  und
Löschen personenbezogener  Daten.  Im Einzelnen ist,  ungeachtet  der
dabei angewendeten Verfahren,
1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren personen-

bezogener Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren
Verarbeitung oder Nutzung,

2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter personenbe-
zogener Daten,

3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenver-
arbeitung gewonnener personenbezogener Daten an einen Dritten
in der Weise, dass
a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder
b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten

einsieht oder abruft,
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4. Sperren das  Kennzeichnen gespeicherter  personenbezogener  Da-
ten, um ihre weitere Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken,

5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter personenbezogener
Daten.

(5) Nutzen ist jede Verwendung personenbezogener Daten, soweit es sich
nicht um Verarbeitung handelt.

(6) Anonymisieren  ist  das  Verändern  personenbezogener  Daten  derart,
dass  die  Einzelangaben  über  persönliche  oder  sachliche  Verhältnisse
nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an
Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren na-
türlichen Person zugeordnet werden können.

(7) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifika-
tionsmerkmale durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung
des Betroffenen auszuschließen oder wesentlich zu erschweren.

(8) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die personenbezogene
Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch an-
dere im Auftrag vornehmen lässt.

(9) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Daten erhält. Dritter ist jede
Person oder  Stelle  außerhalb  der  verantwortlichen Stelle.  Dritte  sind
nicht der Betroffene sowie diejenigen Personen und Stellen, die im Gel-
tungsbereich dieser Ordnung personenbezogene Daten im Auftrag er-
heben, verarbeiten oder nutzen.

(10) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die ras-
sische  und  ethnische  Herkunft,  politische  Meinungen,  religiöse  oder
philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesund-
heit  oder  Sexualleben.  Dazu gehört  nicht  die  Zugehörigkeit  zu einer
Kirche oder sonstigen Religionsgemeinschaft.

(11) Mobile  personenbezogene  Speicher-  und  Verarbeitungsmedien  sind
Datenträger,
1. die an den Betroffenen ausgegeben werden,
2. auf denen personenbezogene Daten über die Speicherung hinaus

durch die ausgebende oder eine andere Stelle automatisiert verar-
beitet werden können und

3. bei  denen der  Betroffene  diese  Verarbeitung  nur  durch den Ge-
brauch des Mediums beeinflussen kann.
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(12) Beschäftigte sind insbesondere 
1. Kleriker, Kandidaten für das Priesteramt oder in einem kirchlichen

Beamtenverhältnis stehende Personen,
2. Ordensangehörige, soweit sie auf einer Planstelle in einer Einrich-

tung der eigenen Ordensgemeinschaft oder aufgrund eines Gestel-
lungsvertrages tätig sind,

3. in einem Arbeitsverhältnis stehende Personen, 
4. zu ihrer Berufsbildung tätige Personen mit Ausnahme der Postu-

lanten und Novizen,
5. Teilnehmende an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie

an Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobungen
(Rehabilitationen),

6. in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen tätige Perso-
nen,

7. nach  dem  Bundesfreiwilligendienstgesetz  oder  in  vergleichbaren
Diensten tätige Personen, 

8. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als
arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören
auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestell-
ten,

9. sich für ein Beschäftigungsverhältnis Bewerbende sowie Personen,
deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist.

§ 2a Datenvermeidung und Datensparsamkeit

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten und
die Auswahl und Gestaltung von Datenverarbeitungssystemen sind an dem
Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erhe-
ben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere sind personenbezogene
Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit dies nach dem
Verwendungszweck möglich  ist  und  der  Aufwand nicht  außer  Verhältnis
zum angestrebten Schutzzweck steht.

§ 3 Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung

(1) Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten
ist nur zulässig, soweit
1. diese  Ordnung  oder  eine  andere  kirchliche  oder  eine  staatliche

Rechtsvorschrift sie erlaubt oder anordnet oder
2. der Betroffene eingewilligt hat.
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(2) Wird die  Einwilligung bei  dem Betroffenen eingeholt,  ist  er  auf  den
Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung sowie,  soweit  nach
den Umständen des Einzelfalles erforderlich oder auf Verlangen, auf die
Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilli-
gung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betrof-
fenen beruht. Sie bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer
Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll die Einwilligung zu-
sammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist die Ein-
willigungserklärung im äußeren Erscheinungsbild  der  Erklärung her-
vorzuheben.

(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Um-
stand  im  Sinne  von  Abs.  2  Satz  3  auch  dann  vor,  wenn  durch  die
Schriftform der  bestimmte  Forschungszweck  erheblich  beeinträchtigt
würde.  In diesem Fall  sind der  Hinweis  nach Abs.  2  Satz  1  und die
Gründe, aus denen sich die erhebliche Beeinträchtigung des bestimm-
ten Forschungszweckes ergibt, schriftlich festzuhalten.

(4) Soweit besondere Arten personenbezogener Daten (§ 2 Abs. 10) erho-
ben, verarbeitet oder genutzt werden, muss sich die Einwilligung dar-
über hinaus ausdrücklich auf diese Daten beziehen.

(5) Soweit automatisierte Verarbeitungen besondere Risiken für die Rechte
und Freiheiten der Betroffenen aufweisen, unterliegen sie der Prüfung
vor Beginn der Verarbeitung (Vorabkontrolle). Eine Vorabkontrolle ist
insbesondere durchzuführen, wenn
1. besondere Arten personenbezogener Daten (§ 2 Abs. 10) verarbei-

tet werden oder
2. die Verarbeitung personenbezogener Daten dazu bestimmt ist, die

Persönlichkeit  des  Betroffenen  zu  bewerten  einschließlich  seiner
Fähigkeiten, seiner Leistung oder seines Verhaltens,

es sei denn, dass eine gesetzliche Verpflichtung oder eine Einwilligung
des Betroffenen vorliegt oder die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
für  die  Begründung,  Durchführung oder  Beendigung eines  rechtsge-
schäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses mit dem
Betroffenen erforderlich ist.

(6) Zuständig für die Vorabkontrolle ist der betriebliche Datenschutzbeauf-
tragte; soweit kein betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt ist, ist
für die Vorabkontrolle der Diözesandatenschutzbeauftragte zuständig.
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§ 3a Meldepflicht und Verzeichnis

(1) Die in § 1 Abs. 2 genannten Stellen sind verpflichtet, Verfahren automa-
tisierter Verarbeitung vor  Inbetriebnahme dem Diözesandatenschutz-
beauftragten zu melden.

(2) Die Meldung hat folgende Angaben zu enthalten
1. Name und Anschrift der verantwortlichen Stelle,
2. Vorstände, Geschäftsführer oder sonstige gesetzliche oder nach der

Verfassung der Stelle berufene Leiter und die mit der Leitung der
Datenverarbeitung beauftragten Personen,

3. Zweckbestimmungen  der  Datenerhebung,  -verarbeitung  oder
-nutzung,

4. eine Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der dies-
bezüglichen Daten oder Datenkategorien,

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mit-
geteilt werden können,

6. Regelfristen für die Löschung der Daten,
7. eine geplante Datenübermittlung ins Ausland,
8. eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vorläufig zu beur-

teilen, ob die Maßnahmen nach § 6 KDO zur Gewährleistung der
Sicherheit der Bearbeitung angemessen sind,

9. zugriffsberechtigte Personen.

(3) Die Meldepflicht  entfällt,  wenn für  die  verantwortliche Stelle  ein be-
trieblicher Datenschutzbeauftragter nach § 20 bestellt wurde. Sie entfällt
ferner, wenn die verantwortliche Stelle personenbezogene Daten für ei-
gene Zwecke erhebt, verarbeitet oder nutzt, hierbei in der Regel höchs-
tens zehn Personen ständig mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung personenbezogener Daten beschäftigt und entweder eine Einwilli-
gung des Betroffenen vorliegt  oder  die  Erhebung,  Verarbeitung oder
Nutzung  für  die  Begründung,  Durchführung  oder  Beendigung  eines
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses
mit dem Betroffenen erforderlich ist.

(4) Die Angaben nach Abs. 2 sind von der kirchlichen Stelle in einem Ver-
zeichnis vorzuhalten. Sie macht die Angaben nach Abs. 2 Nr. 1 bis 7 auf
Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar, der ein berechtigtes
Interesse nachweist.
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§ 4 Datengeheimnis

Den bei der Datenverarbeitung tätigen Personen ist untersagt, personen-
bezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Daten-
geheimnis). Diese Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das
Datengeheimnis  schriftlich  zu  verpflichten.  Das  Datengeheimnis  besteht
auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort.

§ 5 Unabdingbare Rechte des Betroffenen

(1) Die Rechte des Betroffenen auf Auskunft (§ 13) und auf Berichtigung,
Löschung oder Sperrung (§ 14) können nicht durch Rechtsgeschäft aus-
geschlossen oder beschränkt werden.

(2) Sind  die  Daten des  Betroffenen automatisiert  in  einer  Weise  gespei-
chert, dass mehrere Stellen speicherungsberechtigt sind, und ist der Be-
troffene nicht in der Lage, festzustellen, welche Stelle die Daten gespei-
chert hat, so kann er sich an jede dieser Stellen wenden. Diese ist ver-
pflichtet, das Vorbringen des Betroffenen an die Stelle, die die Daten ge-
speichert hat, weiterzuleiten. Der Betroffene ist über die Weiterleitung
und jene zu unterrichten.

§ 5a Beobachtung öffentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektroni-

schen Einrichtungen

(1) Die  Beobachtung öffentlich zugänglicher  Räume mit  optisch-elektro-
nischen Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie
1. zur  Aufgabenerfüllung  oder  zur  Wahrnehmung  des  Hausrechts

oder
2. zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte

Zwecke

erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige
Interessen der Betroffenen überwiegen.

(2) Der  Umstand  der  Beobachtung  und  die  verantwortliche  Stelle  sind
durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen.

(3) Die Verarbeitung oder Nutzung von nach Absatz 1 erhobenen Daten ist
zulässig, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erforderlich ist
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der
Betroffenen überwiegen.
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(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer  bestimmten
Person zugeordnet, ist diese über eine Verarbeitung oder Nutzung ent-
sprechend § 13a zu benachrichtigen.

(5) Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des
Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der
Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.

§ 5b Mobile personenbezogene Speicher- und Verarbeitungsmedien

(1) Die Stelle, die ein mobiles personenbezogenes Speicher- und Verarbei-
tungsmedium ausgibt oder ein Verfahren zur automatisierten Verarbei-
tung personenbezogener Daten, das ganz oder teilweise auf einem sol-
chen Medium abläuft,  auf  das Medium aufbringt,  ändert oder hierzu
bereithält, muss den Betroffenen
1. über ihre Identität und Anschrift,
2. in allgemein verständlicher Form über die Funktionsweise des Me-

diums einschließlich der Art der zu verarbeitenden personenbezo-
genen Daten,

3. darüber, wie er seine Rechte nach den §§ 13 und 14 ausüben kann
und über die bei Verlust oder Zerstörung des Mediums zu treffen-
den Maßnahmen 

unterrichten, soweit der Betroffene nicht bereits Kenntnis erlangt hat.

(2) Die nach Absatz 1 verpflichtete Stelle hat dafür Sorge zu tragen, dass die
zur Wahrnehmung des Auskunftsrechts erforderlichen Geräte oder Ein-
richtungen in angemessenem Umfang zum unentgeltlichen Gebrauch
zur Verfügung stehen.

(3) Kommunikationsvorgänge,  die  auf  dem Medium eine Datenverarbei-
tung auslösen, müssen für den Betroffenen eindeutig erkennbar sein.

§ 6 Technische und organisatorische Maßnahmen

Kirchliche Stellen im Geltungsbereich des § 1 Abs. 2, die selbst oder im
Auftrag personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, haben
die technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforder-
lich sind, um die Ausführung der Vorschriften dieser Ordnung, insbesonde-
re die in der Anlage zu dieser Ordnung genannten Anforderungen zu ge-
währleisten. Erforderlich sind Maßnahmen nur, wenn ihr Aufwand in einem
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.
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§ 7 Einrichtung automatisierter Abrufverfahren

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung
personenbezogener Daten durch Abruf ermöglicht, ist zulässig, soweit
dieses Verfahren unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen
der Betroffenen und der Aufgaben oder Geschäftszwecke der beteiligten
Stellen angemessen ist. Die Vorschriften über die Zulässigkeit des ein-
zelnen Abrufes bleiben unberührt.

(2) Die beteiligten Stellen haben zu gewährleisten, dass die Zulässigkeit des
Abrufverfahrens kontrolliert werden kann. Hierzu haben sie schriftlich
festzulegen:
1. Anlass und Zweck des Abrufverfahrens,
2. Dritte, an die übermittelt wird,
3. Art der zu übermittelnden Daten, 
4. nach § 6 erforderliche technische und organisatorische Maßnah-

men.

(3) Über die Einrichtung von Abrufverfahren ist der Diözesandatenschutz-
beauftragte unter Mitteilung der Festlegungen des Abs. 2 zu unterrich-
ten. 

(4) Die Verantwortung für die Zulässigkeit des einzelnen Abrufs trägt der
Dritte, an den übermittelt wird. Die speichernde Stelle prüft die Zuläs-
sigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Die speichernde Stel-
le hat zu gewährleisten, dass die Übermittlung personenbezogener Da-
ten  zumindest  durch geeignete  Stichprobenverfahren  festgestellt  und
überprüft werden kann.  Wird ein Gesamtbestand personenbezogener
Daten abgerufen oder übermittelt (Stapelverarbeitung), so bezieht sich
die Gewährleistung der Feststellung und Überprüfung nur auf die Zu-
lässigkeit des Abrufes oder der Übermittlung des Gesamtbestandes.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für den Abruf allgemein zugänglicher
Daten. Allgemein zugänglich sind Daten, die jedermann,  sei  es  ohne
oder  nach vorheriger  Anmeldung,  Zulassung  oder  Entrichtung eines
Entgelts nutzen kann.
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§ 8 Erhebung,  Verarbeitung  oder  Nutzung  personenbezogener  Daten

im Auftrag

(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag durch andere Stellen er-
hoben, verarbeitet oder genutzt, ist der Auftraggeber für die Einhaltung
der  Vorschriften dieser Ordnung und anderer  Vorschriften  über  den
Datenschutz verantwortlich. Die in § 5 genannten Rechte sind ihm ge-
genüber geltend zu machen.

(2) Der Auftragnehmer ist unter besonderer Berücksichtigung der Eignung
der von ihm getroffenen technischen und organisatorischen Maßnah-
men sorgfältig auszuwählen. Der Auftrag ist schriftlich zu erteilen, wo-
bei insbesondere im Einzelnen festzulegen sind:

1. der Gegenstand und die Dauer des Auftrags,

2. der Umfang, die Art und der Zweck der vorgesehenen Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung von Daten, die Art der Daten und der
Kreis der Betroffenen,

3. die nach § 6 zu treffenden technischen und organisatorischen Maß-
nahmen,

4. die Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten,
5. die Pflichten des Auftragnehmers, insbesondere die von ihm vorzu-

nehmenden Kontrollen,
6. die  etwaige  Berechtigung  zur  Begründung  von Unterauftragsver-

hältnissen,
7. die Kontrollrechte des Auftraggebers und die entsprechenden Dul-

dungs- und Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers,
8. mitzuteilende Verstöße des Auftragnehmers oder der bei ihm be-

schäftigten Personen gegen Vorschriften zum Schutz personenbe-
zogener Daten oder gegen die im Auftrag getroffenen Festlegungen,

9. der Umfang der Weisungsbefugnisse, die sich der Auftraggeber ge-
genüber dem Auftragnehmer vorbehält,

10. die  Rückgabe  überlassener  Datenträger  und  die  Löschung  beim
Auftragnehmer gespeicherter Daten nach Beendigung des Auftrags.

Der Auftraggeber hat sich vor Beginn der Datenverarbeitung und so-
dann regelmäßig von der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffe-
nen  technischen  und  organisatorischen  Maßnahmen zu  überzeugen.
Das Ergebnis ist zu dokumentieren.
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(3) Der Auftragnehmer darf die Daten nur im Rahmen der Weisungen des
Auftraggebers erheben, verarbeiten oder nutzen. Ist er der Ansicht, dass
eine Weisung des Auftraggebers gegen diese Ordnung oder andere Vor-
schriften über den Datenschutz verstößt, hat er den Auftraggeber un-
verzüglich darauf hinzuweisen.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn die Prüfung oder War-
tung  automatisierter  Verfahren  oder  von  Datenverarbeitungsanlagen
durch andere Stellen im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein Zu-
griff auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden kann.

§ 9 Datenerhebung

(1) Das Erheben personenbezogener Daten ist zulässig, wenn ihre Kenntnis
zur Erfüllung der  Aufgaben der verantwortlichen Stellen erforderlich
ist.

(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne sei-
ne Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden, wenn

1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt oder 

2.
a) die zu erfüllende Aufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei

anderen Personen oder Stellen erforderlich macht oder
b) die  Erhebung  beim  Betroffenen  einen  unverhältnismäßigen

Aufwand erfordern würde

und keine  Anhaltspunkte dafür  bestehen,  dass  überwiegende schutz-
würdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden.

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen erhoben, so ist er,
sofern er nicht bereits auf andere Weise Kenntnis erlangt hat, von der
verantwortlichen Stelle über
1. die Identität der verantwortlichen Stelle,
2. die Zweckbestimmung der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung

und
3. die  Kategorien von  Empfängern nur,  soweit  der  Betroffene nach

den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Übermittlung an die-
se rechnen muss,

zu unterrichten. Werden sie beim Betroffenen aufgrund einer Rechts-
vorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung
der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so
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ist der Betroffene hierauf,  sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben
hinzuweisen. Soweit nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich
oder auf Verlangen ist er über die Rechtsvorschrift und über die Folgen
der Verweigerung von Angaben aufzuklären.

(4) Werden  personenbezogene  Daten  statt  beim  Betroffenen  bei  einer
nichtkirchlichen Stelle erhoben, so ist die Stelle auf die Rechtsvorschrift,
die zur Auskunft ermächtigt, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben,
hinzuweisen.

(5) Das Erheben besonderer Arten personenbezogener Daten (§ 2 Abs. 10)
ist nur zulässig, soweit
1. eine  Rechtsvorschrift  dies  vorsieht  oder  dies  aus  Gründen  eines

wichtigen öffentlichen Interesses zwingend erforderlich ist,
2. der Betroffene nach Maßgabe des § 3 Abs. 4 eingewilligt hat,
3. dies  zum Schutz lebenswichtiger Interessen des Betroffenen oder

eines Dritten erforderlich ist, sofern der Betroffene aus physischen
oder  rechtlichen Gründen außerstande ist,  seine  Einwilligung zu
geben,

4. es sich um Daten handelt, die der Betroffene offenkundig öffentlich
gemacht hat oder es zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-
gung rechtlicher Ansprüche vor Gericht erforderlich ist,

5. dies  zur Abwehr einer  erheblichen Gefahr für  die  öffentliche Si-
cherheit erforderlich ist oder dies zur Abwehr erheblicher Nachteile
für  das  Gemeinwohl  oder  zur  Wahrung  erheblicher  Belange  des
Gemeinwohls zwingend erforderlich ist,

6. der  Auftrag  der  Kirche  oder  die  Glaubwürdigkeit  ihres  Dienstes
dies erfordert,

7. dies zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Dia-
gnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die
Verwaltung von Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Ver-
arbeitung dieser Daten durch ärztliches Personal oder durch sonsti-
ge  Personen  erfolgt,  die  einer  entsprechenden  Geheimhaltungs-
pflicht unterliegen,

8. dies  zur Durchführung wissenschaftlicher  Forschung erforderlich
ist, das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des For-
schungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss
der Erhebung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung
auf  andere  Weise  nicht  oder  nur  mit  unverhältnismäßigem Auf-
wand erreicht werden kann,
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9. dies zur Eingehung, Durchführung, Beendigung oder Abwicklung
des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses erforderlich ist.

§ 10 Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung

(1) Das Speichern,  Verändern oder  Nutzen personenbezogener Daten ist
zulässig,  wenn es zur  Erfüllung der  in der  Zuständigkeit der verant-
wortlichen  Stelle  liegenden  Aufgaben  erforderlich  ist  und  es  für  die
Zwecke erfolgt, für die die Daten erhoben worden sind. Ist keine Erhe-
bung vorausgegangen, dürfen die Daten nur für die Zwecke geändert
oder genutzt werden, für die sie gespeichert worden sind.

(2) Das Speichern, Verändern oder Nutzen für andere Zwecke ist nur zuläs-
sig, wenn
1. eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend voraussetzt und

kirchliche Interessen nicht entgegenstehen,
2. der Betroffene eingewilligt hat,
3. offensichtlich  ist,  dass es  im Interesse des Betroffenen liegt,  und

kein Grund zu der Annahme besteht, dass er in Kenntnis des ande-
ren Zwecks seine Einwilligung verweigern würde,

4. Angaben des Betroffenen überprüft werden müssen, weil tatsächli-
che Anhaltspunkte für deren Unrichtigkeit bestehen,

5. die Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortliche Stelle
sie veröffentlichen dürfte, es sei den, dass das schutzwürdige Inter-
esse des Betroffenen an dem Ausschluss der Zweckänderung offen-
sichtlich überwiegt,

6. es zur Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder er-
heblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Wahrung erhebli-
cher Belange des Gemeinwohls erforderlich ist,

7. es zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur
Vollstreckung oder zum Vollzug von Strafen oder Maßnahmen im
Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuches oder von Erzie-
hungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des Jugendgerichtsge-
setzes  oder  zur  Vollstreckung  von  Bußgeldentscheidungen  erfor-
derlich ist, 

8. es zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte
einer anderen Person erforderlich ist oder

9. es zur Durchführung wissenschaftlicher Forschung erforderlich ist,
das  wissenschaftliche  Interesse  an  der  Durchführung  des  For-
schungsvorhabens das Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss
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der Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der For-
schung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand erreicht werden kann.

10. der  Auftrag  der  Kirche  oder  die  Glaubwürdigkeit  ihres  Dienstes
dies erfordert.

(3) Eine  Verarbeitung  oder  Nutzung  für  andere  Zwecke  liegt  nicht  vor,
wenn sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen,
der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsun-
tersuchungen für die verantwortliche Stelle dient. Das gilt auch für die
Verarbeitung  oder  Nutzung  zu  Ausbildungs-  und  Prüfungszwecken
durch die verantwortliche Stelle, soweit nicht überwiegende schutzwür-
dige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.

(4) Personenbezogene  Daten,  die  ausschließlich  zu  Zwecken  der  Daten-
schutzkontrolle, der Datensicherung oder zur Sicherstellung eines ord-
nungsgemäßen  Betriebes  einer  Datenverarbeitungsanlage  gespeichert
werden, dürfen nur für diese Zwecke verwendet werden.

(5) Das Speichern, Verändern oder Nutzen von besonderen Arten perso-
nenbezogener Daten (§ 2 Abs. 10) für andere Zwecke ist nur zulässig,
wenn 
1. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Erhebung nach § 9 Abs. 5

Nr. 1 bis 6 oder 9 zulassen würden oder
2. dies zur Durchführung wissenschaftlicher  Forschung erforderlich

ist, das kirchliche Interesse an der Durchführung des Forschungs-
vorhabens  das  Interesse  des  Betroffenen an  dem Ausschluss  der
Zweckänderung erheblich überwiegt und der Zweck der Forschung
auf  andere  Weise  nicht  oder  nur  mit  unverhältnismäßigem Auf-
wand erreicht werden kann.

Bei der Abwägung nach Satz 1 Nr. 2 ist im Rahmen des kirchlichen In-
teresses  das  wissenschaftliche  Interesse  an  dem Forschungsvorhaben
besonders zu berücksichtigen.

(6) Die  Speicherung,  Veränderung  oder  Nutzung  von  besonderen Arten
personenbezogener Daten (§ 2 Abs. 10) zu den in § 9 Abs. 5 Nr. 7 ge-
nannten Zwecken richtet sich nach den für die in § 9 Abs. 5 Nr. 7 ge-
nannten Personen geltenden Geheimhaltungspflichten. 
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§10aDatenerhebung,  -verarbeitung  und  -nutzung  für  Zwecke  des  Be-

schäftigungsverhältnisses 

(1) Personenbezogene Daten eines Beschäftigten einschließlich der Daten
über die Religionszugehörigkeit, die religiöse Überzeugung und die Er-
füllung von Loyalitätsobliegenheiten dürfen für Zwecke des Beschäfti-
gungsverhältnisses erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies
für die Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhält-
nisses oder nach Begründung des Beschäftigungsverhältnisses für des-
sen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist.  Zur Aufdeckung
von  Straftaten  dürfen  personenbezogene  Daten  eines  Beschäftigten
dann erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn zu dokumentie-
rende  tatsächliche  Anhaltspunkte  den Verdacht  begründen,  dass  der
Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat, die
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zur Aufdeckung erforderlich ist
und das schutzwürdige Interesse des Beschäftigten an dem Ausschluss
der  Erhebung,  Verarbeitung  oder  Nutzung  nicht  überwiegt,
insbesondere  Art  und  Ausmaß  im  Hinblick  auf  den  Anlass  nicht
unverhältnismäßig sind oder eine Rechtsvorschrift dies vorsieht.

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn personenbezogene Daten erhoben,
verarbeitet oder genutzt werden, ohne dass sie automatisiert verarbeitet
oder in oder aus einer nicht automatisierten Datei verarbeitet, genutzt
oder für die Verarbeitung oder Nutzung in einer solchen Datei erhoben
werden.

(3) Die  Beteiligungsrechte  nach  der  jeweils  geltenden  Mitarbeitervertre-
tungsordnung bleiben unberührt.

§ 11 Datenübermittlung an kirchliche und öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen im Geltungsbe-
reich des § 1 ist zulässig, wenn
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle

oder der empfangenden kirchlichen Stelle liegenden Aufgaben er-
forderlich ist und

2. die Voraussetzungen vorliegen, die eine Nutzung nach § 10 zulas-
sen würden.

(2) Die  Verantwortung  für  die  Zulässigkeit  der  Übermittlung  trägt  die
übermittelnde Stelle. Erfolgt die Übermittlung auf Ersuchen der emp-
fangenden kirchlichen Stelle, trägt diese die Verantwortung. In diesem
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Falle prüft die übermittelnde Stelle nur, ob das Übermittlungsersuchen
im Rahmen der Aufgaben der empfangenden kirchlichen Stelle liegt, es
sei  denn,  dass  besonderer  Anlass  zur  Prüfung  der  Zulässigkeit  der
Übermittlung besteht. § 7 Abs. 4 bleibt unberührt.

(3) Die empfangende kirchliche Stelle darf die übermittelten Daten für den
Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihr übermittelt
werden. Eine Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist nur un-
ter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 2 zulässig.

(4) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an öffentliche Stellen
und an kirchliche Stellen außerhalb des Geltungsbereichs des § 1 gelten
die Abs. 1–3 entsprechend, sofern sichergestellt ist, dass bei dem Emp-
fänger ausreichende Datenschutzmaßnahmen getroffen werden. 

(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die nach Abs. 1 übermittelt werden
dürfen,  weitere  personenbezogene  Daten  des  Betroffenen  oder  eines
Dritten in Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit
unvertretbarem Aufwand möglich ist, so ist die Übermittlung auch die-
ser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen des Betroffenen
oder eines Dritten an deren Geheimhaltung offensichtlich überwiegen;
eine Nutzung dieser Daten ist unzulässig.

(6) Abs. 5 gilt entsprechend, wenn personenbezogene Daten innerhalb ei-
ner kirchlichen Stelle weitergegeben werden.

§ 12 Datenübermittlung an nicht kirchliche und nicht öffentliche Stellen

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an nicht kirchliche Stellen,
nicht öffentliche Stellen oder Personen ist zulässig, wenn
1. sie zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der übermittelnden Stelle

liegenden Aufgaben erforderlich ist und die Voraussetzungen vor-
liegen, die eine Nutzung nach § 10 zulassen würden, oder

2. der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, ein berechtigtes
Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten glaubhaft
darlegt und der Betroffene kein schutzwürdiges Interesse an dem
Ausschluss der Übermittlung hat. Das Übermitteln von besonderen
Arten personenbezogener Daten (§ 2 Abs. 10) ist abweichend von
Satz 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn die Voraussetzungen vorliegen, die
eine Nutzung nach § 10 Abs. 5 und 6 zulassen würden oder soweit
dies zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung rechtlicher
Ansprüche erforderlich ist.
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(2) Die  Verantwortung  für  die  Zulässigkeit  der  Übermittlung  trägt  die
übermittelnde Stelle.

(3) In den Fällen der Übermittlung nach Abs. 1 Nr. 2 unterrichtet die über-
mittelnde Stelle den Betroffenen von der Übermittlung seiner Daten.
Dies gilt  nicht,  wenn damit zu rechnen ist, dass er davon auf andere
Weise Kenntnis erlangt, wenn die Unterrichtung wegen der Art der per-
sonenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der schutzwürdigen In-
teressen des Betroffenen nicht geboten erscheint, wenn die Unterrich-
tung die öffentliche Sicherheit gefährden oder dem kirchlichen Wohl
Nachteile bereiten würde.

(4) Der Dritte, an den die Daten übermittelt werden, darf diese nur für den
Zweck verarbeiten oder nutzen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt
werden. Die übermittelnde Stelle hat ihn darauf hinzuweisen. Eine Ver-
arbeitung  oder  Nutzung  für  andere  Zwecke  ist  zulässig,  wenn  eine
Übermittlung nach Absatz 1 zulässig wäre und die übermittelnde Stelle
zugestimmt hat.

§ 13 Auskunft an den Betroffenen

(1) Dem Betroffenen ist auf Antrag Auskunft zu erteilen über:
1. die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf

die Herkunft dieser Daten beziehen,
2. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten

weitergegeben werden, und
3. den Zweck der Speicherung. 

In dem Antrag soll  die  Art  der  personenbezogenen Daten,  über  die
Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet werden. Sind die perso-
nenbezogenen Daten weder automatisiert noch in nicht automatisierten
Dateien gespeichert, wird die Auskunft nur erteilt, soweit der Betroffene
Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen und der für
die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhält-
nis zu dem vom Betroffenen geltend gemachten Informationsinteresse
steht. Das Bistum bestimmt das Verfahren, insbesondere die Form der
Auskunftserteilung.

(2) Abs.1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die nur deshalb gespei-
chert sind,  weil  sie aufgrund gesetzlicher,  satzungsgemäßer  oder ver-
traglicher  Aufbewahrungsvorschriften  nicht  gelöscht  werden  dürfen
oder ausschließlich Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutz-
kontrolle dienen und eine Auskunftserteilung einen unverhältnismäßi-
gen Aufwand erfordern würde.
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(3) Die Auskunftserteilung unterbleibt soweit,
1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständig-

keit der verantwortlichen Stelle liegenden Aufgaben gefährden wür-
de,

2. die Auskunft dem kirchlichen Wohl Nachteile bereiten würde,
3. die  Auskunft  die  öffentliche  Sicherheit  oder  Ordnung  gefährden

würde,
4. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechts-

vorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der über-
wiegenden berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten
werden müssen

und deswegen das Interesse des Betroffenen an der Auskunftserteilung
zurücktreten muss.

(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Begründung nicht,
soweit durch die Mitteilung der tatsächlichen oder rechtlichen Gründe
auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunftsverweige-
rung verfolgte Zweck gefährdet würde. In diesem Fall ist der Betroffene
darauf hinzuweisen, dass er sich an den Diözesandatenschutzbeauftrag-
ten wenden kann.

(5) Wird dem Betroffenen keine Auskunft erteilt, so ist sie auf sein Verlan-
gen dem Diözesandatenschutzbeauftragten zu erteilen, soweit nicht das
Bistum im Einzelfall feststellt, dass dadurch das kirchliche Wohl beein-
trächtigt wird. Die Mitteilung des Diözesandatenschutzbeauftragten an
den Betroffenen darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der
verantwortlichen Stelle zulassen, sofern diese nicht einer weitergehen-
den Auskunft zustimmt.

(6) Die Auskunft ist unentgeltlich.

§13aBenachrichtigung

(1) Werden Daten ohne Kenntnis des Betroffenen erhoben, so ist er von der
Speicherung, der Identität  der  verantwortlichen Stelle  sowie über die
Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu un-
terrichten. Der Betroffene ist auch über die Empfänger oder Kategorien
von Empfängern von Daten zu unterrichten,  soweit  er nicht  mit der
Übermittlung an diese rechnen muss. Sofern eine Übermittlung vorge-
sehen ist, hat die Unterrichtung spätestens bei der ersten Übermittlung
zu erfolgen.
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(2) Eine Pflicht zur Benachrichtigung besteht nicht, wenn
1. der  Betroffene  auf  andere  Weise  Kenntnis  von  der  Speicherung

oder der Übermittlung erlangt hat,
2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnismäßigen Auf-

wand erfordert oder
3. die Speicherung oder Übermittlung der personenbezogenen Daten

durch eine Rechtsvorschrift ausdrücklich vorgesehen ist.

(3) § 13 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 14 Berichtigung, Löschung oder Sperrung von Daten; Widerspruchs-
recht

(1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind.
Wird festgestellt,  dass personenbezogene  Daten,  die  weder  automati-
siert verarbeitet noch in nicht automatisierten Dateien gespeichert sind,
unrichtig sind, oder wird ihre Richtigkeit von dem Betroffenen bestrit-
ten, so ist dies in geeigneter Weise festzuhalten.

(2) Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder in nicht au-
tomatisierten Dateien gespeichert sind, sind zu löschen, wenn
1. ihre Speicherung unzulässig ist oder
2. ihre Kenntnis für die verantwortliche Stelle zur Erfüllung der in ih-

rer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist.

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine Sperrung, soweit
1. einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Auf-

bewahrungsfristen entgegenstehen, 
2. Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine Löschung schutz-

würdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt würden oder 
3. eine Löschung wegen der besonderen Art  der  Speicherung  nicht

oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist.

(4) Personenbezogene Daten, die automatisiert verarbeitet oder in nicht au-
tomatisierten Dateien gespeichert sind, sind ferner zu sperren, soweit
ihre Richtigkeit  vom Betroffenen bestritten wird und sich  weder  die
Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststellen lässt. 

(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine automatisierte Verarbei-
tung oder Verarbeitung in nicht automatisierten Dateien erhoben, ver-
arbeitet oder genutzt werden, soweit der Betroffene dieser bei der ver-
antwortlichen  Stelle  widerspricht  und  eine  Prüfung  ergibt,  dass  das
schutzwürdige Interesse des Betroffenen wegen seiner besonderen per-
sönlichen Situation das Interesse der verantwortlichen Stelle an dieser
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Erhebung,  Verarbeitung  oder  Nutzung  überwiegt.  Satz  1  gilt  nicht,
wenn eine Rechtsvorschrift zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
verpflichtet.

(6) Personenbezogene Daten, die weder automatisiert verarbeitet noch in
einer  nicht  automatisierten  Datei  gespeichert  sind,  sind  zu  sperren,
wenn die verantwortliche Stelle  im Einzelfall  feststellt,  dass ohne die
Sperrung schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt wür-
den und die Daten für die Aufgabenerfüllung der Behörde nicht mehr
erforderlich sind.

(7) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen nur über-
mittelt oder genutzt werden, wenn 
1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung einer bestehenden

Beweisnot oder aus sonstigen, im überwiegenden Interesse der ver-
antwortlichen Stelle  oder  eines Dritten liegenden Gründen uner-
lässlich ist und

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden dürften, wenn
sie nicht gesperrt wären.

(8) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, der Sperrung bestrittener Da-
ten sowie der Löschung oder Sperrung wegen Unzulässigkeit der Spei-
cherung sind die Stellen zu verständigen, denen im Rahmen einer Da-
tenübermittlung diese Daten zur  Speicherung weitergegeben wurden,
wenn dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert und schutz-
würdige Interessen des Betroffenen nicht entgegenstehen.

§ 15 Anrufung des Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Wer der Ansicht ist, dass bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung
von personenbezogenen Daten durch Stellen gemäß § 1 Abs. 2 gegen
Vorschriften  dieser  Anordnung  oder  gegen  andere  Datenschutzvor-
schriften  verstoßen  worden  ist  oder  ein  solcher  Verstoß  bevorsteht,
kann sich unmittelbar  an den Diözesandatenschutzbeauftragten wen-
den.

(2) Auf ein solches Vorbringen hin prüft  der  Diözesandatenschutzbeauf-
tragte den Sachverhalt. Er fordert die betroffene kirchliche Dienststelle
zur Stellungnahme auf, soweit der Inhalt des Vorbringens den Tatbe-
stand einer Datenschutzverletzung erfüllt.

(3) Niemand darf gemaßregelt oder benachteiligt werden, weil er sich im
Sinne  des  Abs.  1  an  den  Diözesandatenschutzbeauftragten gewendet
hat.
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§ 16 Bestellung des Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Der Bischof bestellt für den Bereich seines Bistums einen Diözesanda-
tenschutzbeauftragten; die Bestellung erfolgt für die Dauer von mindes-
tens vier, höchstens acht Jahren. Die mehrmalige erneute Bestellung ist
zulässig. Die Bestellung als Datenschutzbeauftragter für mehrere Diöze-
sen und/oder Ordensgemeinschaften ist zulässig.

(2) Zum Diözesandatenschutzbeauftragten  darf  nur  bestellt  werden,  wer
die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuver-
lässigkeit  besitzt.  Er  soll  die  Befähigung  zum Richteramt  gemäß §  5
Deutsches Richtergesetz haben und muss der Katholischen Kirche an-
gehören. Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist auf die gewissenhafte
Erfüllung seiner Pflichten und die Einhaltung des kirchlichen und des
für die Kirchen verbindlichen staatlichen Rechts zu verpflichten. An-
derweitige Tätigkeiten dürfen das Vertrauen in die Unabhängigkeit und
Unparteilichkeit des Diözesandatenschutzbeauftragten nicht gefährden.
Dem  steht  eine  Bestellung  als  Diözesandatenschutzbeauftragter  für
mehrere Diözesen und/oder Ordensgemeinschaften nicht entgegen.

(3) Die Bestellung kann vor Ablauf der Amtszeit widerrufen werden, wenn
Gründe nach  §  24  Deutsches  Richtergesetz  vorliegen,  die  bei  einem
Richter auf Lebenszeit dessen Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen,
oder  Gründe vorliegen,  die  nach der  Grundordnung  des  kirchlichen
Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der jeweils gel-
tenden Fassung eine Kündigung rechtfertigen. Auf Antrag des Beauf-
tragten nimmt der Bischof die Bestellung zurück.

§ 17 Rechtsstellung des Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist  in Ausübung seiner Tätigkeit
an Weisungen nicht gebunden und nur dem kirchlichen Recht und dem
für die Kirchen verbindlichen staatlichen Recht unterworfen.

Die Ausübung seiner Tätigkeit geschieht in organisatorischer und sach-
licher Unabhängigkeit. Die Dienstaufsicht ist so zu regeln, dass dadurch
die Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.

(2) Das  der  Bestellung  zum  Diözesandatenschutzbeauftragten  zugrunde
liegende Dienstverhältnis  kann während der  Amtszeit  nur  unter  den
Voraussetzungen des § 16 Abs. 3 beendet werden. Dieser Kündigungs-
schutz wirkt für den Zeitraum von einem Jahr nach der Beendigung der
Amtszeit  entsprechend fort,  soweit  ein kirchliches Beschäftigungsver-
hältnis fortgeführt wird oder sich anschließt.
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(3) Dem Diözesandatenschutzbeauftragten wird die für die Erfüllung sei-
ner Aufgaben angemessene Personal-  und Sachausstattung zur Verfü-
gung gestellt. Er verfügt über einen eigenen jährlichen Haushalt, der ge-
sondert auszuweisen ist und veröffentlicht wird.

(4) Der  Diözesandatenschutzbeauftragte  wählt  das  notwendige  Personal
aus, das von einer kirchlichen Stelle angestellt wird. Die vom Diözesan-
datenschutzbeauftragten ausgewählten und von dieser kirchlichen Stelle
angestellten Mitarbeiter unterstehen der Dienst- und Fachaufsicht des
Diözesandatenschutzbeauftragten und können nur mit seinem Einver-
ständnis von der kirchlichen Stelle gekündigt, versetzt oder abgeordnet
werden.

(5) Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist oberste Dienstbehörde im Sin-
ne des § 96 Strafprozessordnung. Er trifft die Entscheidung über Aussa-
gegenehmigungen  für  seinen Bereich  in  eigener  Verantwortung.  Der
Diözesandatenschutzbeauftragte ist oberste Aufsichtsbehörde im Sinne
des § 99 Verwaltungsgerichtsordnung.

(6) Der  Diözesandatenschutzbeauftragte  bestellt  im  Einvernehmen  mit
dem Diözesanbischof einen Vertreter, der im Fall seiner Verhinderung
die unaufschiebbaren Entscheidungen trifft. Für den Vertreter gilt § 16
Abs. 2 entsprechend.

(7) Der Diözesandatenschutzbeauftragte ist, auch nach Beendigung seines
Auftrages, verpflichtet, über die ihm in seiner Eigenschaft als Diözesan-
datenschutzbeauftragtem  bekannt  gewordenen  Angelegenheiten  Ver-
schwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstli-
chen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Be-
deutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.

(8) Der Diözesandatenschutzbeauftragte darf, auch wenn sein Auftrag be-
endet ist, über solche Angelegenheiten ohne Genehmigung des Bischofs
weder vor  Gericht  noch außergerichtlich Aussagen oder Erklärungen
abgeben. Die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, wird in der Regel
erteilt. Unberührt bleibt die gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten an-
zuzeigen.

§ 18 Aufgaben des Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Der  Diözesandatenschutzbeauftragte  wacht  über  die  Einhaltung  der
Vorschriften dieser Ordnung sowie anderer Vorschriften über den Da-
tenschutz. Er kann Empfehlungen zur Verbesserung des Datenschutzes
geben.  Des  Weiteren kann er  die  bischöfliche  Behörde  und  sonstige
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kirchliche Dienststellen in seinem Bereich in Fragen des Datenschutzes
beraten. Auf Anforderung der bischöflichen Behörde hat der Diözesan-
datenschutzbeauftragte Gutachten zu erstellen und Berichte zu erstat-
ten.

(2) Die in § 1 Abs. 2 genannten Stellen sind verpflichtet, den Diözesanda-
tenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben zur unterstüt-
zen. Ihm ist dabei insbesondere
1. Auskunft zu seinen Fragen sowie Einsicht in alle Unterlagen und

Akten zu gewähren, die im Zusammenhang mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten stehen, namentlich in die gespeicherten
Daten und in die Datenverarbeitungsprogramme,

2. während der Dienstzeit Zutritt zu allen Diensträumen, die der Ver-
arbeitung  und Aufbewahrung automatisierter  Dateien dienen,  zu
gewähren,

soweit nicht sonstige kirchliche Vorschriften entgegenstehen.

(3) Der Diözesandatenschutzbeauftragte erstellt  jährlich  einen Tätigkeits-
bericht,  der  dem Bischof vorgelegt und der Öffentlichkeit  zugänglich
gemacht wird. Der Tätigkeitsbericht soll auch eine Darstellung der we-
sentlichen Entwicklungen des Datenschutzes im nichtkirchlichen Be-
reich enthalten.

(4) Der Diözesandatenschutzbeauftragte wirkt auf die Zusammenarbeit mit
den kirchlichen Stellen, insbesondere mit den anderen Diözesandaten-
schutzbeauftragten, hin.

(5) Zu seinem Aufgabenbereich gehört die Zusammenarbeit mit den staat-
lichen Beauftragten für den Datenschutz.

§ 19 Beanstandungen durch den Diözesandatenschutzbeauftragten

(1) Stellt der Diözesandatenschutzbeauftragte Verstöße gegen Vorschriften
dieser  Ordnung  oder  gegen  andere  Datenschutzbestimmungen  oder
sonstige Mängel bei der Verarbeitung personenbezogener Daten fest, so
beanstandet er diese unter Setzung einer angemessenen Frist zur Behe-
bung gegenüber der betroffenen kirchlichen Dienststelle.

(2) Wird die Beanstandung nicht fristgerecht behoben, so verständigt der
Diözesandatenschutzbeauftragte die Aufsicht führende Stelle und for-
dert sie zu einer Stellungnahme auf.
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(3) Der Diözesandatenschutzbeauftragte kann von einer Beanstandung ab-
sehen oder auf eine Stellungnahme der Aufsicht führenden Stelle ver-
zichten,  wenn es sich um unerhebliche Mängel  handelt,  deren Behe-
bung mittlerweile erfolgt ist.

(4) Mit der Beanstandung kann der Diözesandatenschutzbeauftragte Vor-
schläge zur Beseitigung der Mängel und zur sonstigen Verbesserung des
Datenschutzes verbinden.

(5) Die gemäß Abs. 2 abzugebende Stellungnahme soll auch eine Darstel-
lung der Maßnahmen enthalten, die aufgrund der Beanstandungen des
Diözesandatenschutzbeauftragten getroffen worden sind.

(6) Zur Gewährleistung der Vorschriften dieser Ordnung und anderer Vor-
schriften über  den Datenschutz  kann der  Diözesandatenschutzbeauf-
tragte gegenüber der betroffenen Dienststelle Maßnahmen zur Beseiti-
gung festgestellter Verstöße bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung personenbezogener Daten oder technischer und organisatorischer
Mängel anordnen. Wird diese Anordnung nicht fristgemäß umgesetzt,
hat sich der Diözesandatenschutzbeauftragte an die Aufsicht führende
Stelle zu wenden, die zeitnah über die notwendigen Maßnahmen ent-
scheidet.

§ 20 Betrieblicher Beauftragter für den Datenschutz

(1) Kirchliche Stellen im Sinne des § 1 Abs. 2, die personenbezogene Daten
automatisiert erheben, verarbeiten oder nutzen, können einen betriebli-
chen Datenschutzbeauftragten schriftlich bestellen.

(2) Sind  mit  der  automatisierten  Datenerhebung,  -verarbeitung  oder
-nutzung mehr als zehn Personen befasst, so soll ein betrieblicher Da-
tenschutzbeauftragter bestellt werden.

(3) Zum betrieblichen Datenschutzbeauftragten darf  nur  bestellt  werden,
wer  die  zur  Erfüllung  seiner  Aufgaben erforderliche  Fachkunde und
Zuverlässigkeit besitzt. Mit dieser Aufgabe kann auch eine Person au-
ßerhalb der kirchlichen Stelle betraut werden. Ein betrieblicher Daten-
schutzbeauftragter kann von mehreren kirchlichen Stellen bestellt wer-
den.

(4) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist dem Leiter der kirchlichen
Stelle unmittelbar zu unterstellen. Er ist in Ausübung seiner Fachkunde
auf dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf wegen der Er-
füllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden.
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(5) Die kirchlichen Stellen haben den betrieblichen Datenschutzbeauftrag-
ten bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Betroffene kön-
nen sich jederzeit an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten wen-
den.

(6) Ist ein betrieblicher Beauftragter für den Datenschutz bestellt worden,
so ist die Kündigung seines Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn,
dass Tatsachen vorliegen, welche die verantwortliche Stelle zur Kündi-
gung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung der Kündigungsfrist be-
rechtigen. Nach der Abberufung als betrieblicher Beauftragter für den
Datenschutz ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach der Beendi-
gung der Bestellung unzulässig,  es sei denn, dass die verantwortliche
Stelle  zur  Kündigung  aus  wichtigem  Grund  ohne  Einhaltung  einer
Kündigungsfrist berechtigt ist.

(7) Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Fach-
kunde hat die verantwortliche Stelle dem betrieblichen Beauftragten für
den Datenschutz die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstal-
tungen in angemessenem Umfang zu ermöglichen und deren Kosten zu
übernehmen.

(8) Im Übrigen findet § 16 entsprechende Anwendung.

(9) Sind  mit  der  automatisierten  Datenerhebung,  -verarbeitung  oder
-nutzung weniger als elf Personen befasst, kann die Erfüllung der Auf-
gaben des betrieblichen Datenschutzes in anderer Weise geregelt wer-
den.

§ 21 Aufgaben des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

(1) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte wirkt auf die Einhaltung dieser
Ordnung und anderer Vorschriften über den Datenschutz hin. Zu die-
sem Zweck kann er sich in Zweifelsfällen an den Diözesandatenschutz-
beauftragten gem. § 16 KDO wenden. Er hat insbesondere
1. die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogram-

me,  mit  deren Hilfe  personenbezogene Daten verarbeitet  werden
sollen, zu überwachen; zu diesem Zweck ist er über Vorhaben der
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig
zu unterrichten,

2. die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Perso-
nen durch geeignete Maßnahmen mit den Vorschriften dieser Ord-
nung sowie  anderer  Vorschriften  über  den Datenschutz  und  mit
den jeweiligen besonderen Erfordernissen des Datenschutzes ver-
traut zu machen.

191



(2) Dem betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist  von der verantwortli-
chen Stelle eine Übersicht nach § 3a Abs. 2 zur Verfügung zu stellen.

(3) Der betriebliche Datenschutzbeauftragte macht die Angaben nach § 3a
Abs. 2 Nr. 1 bis 7 auf Antrag jedermann in geeigneter Weise verfügbar,
der ein berechtigtes Interesse nachweist.

§ 22 Ermächtigungen

Die zur Durchführung dieser Ordnung erforderlichen Regelungen trifft
der Generalvikar. Er legt insbesondere fest:

a) den Inhalt der Meldung gemäß § 3a,
b) den  Inhalt  der  schriftlichen  Verpflichtungserklärung  gemäß  § 4

Satz 2, 
c) die  technischen  und  organisatorischen  Maßnahmen  gemäß  § 6

Satz 1.
d) die Erfüllung der Aufgaben des betrieblichen Datenschutzes gemäß

§ 20 Abs. 9.

§ 23 Schlussbestimmung

Diese Ordnung tritt am 1. Mai 2014 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Ordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO)

vom 1. November 2003 (Würzburger Diözesanblatt 149 (2003) Nr. 17 vom
25.10.2003) sowie deren Änderungen (Würzburger Diözesanblatt 156 (2010)
Nr. 20 vom 15.11.2010 und Würzburger Diözesanblatt  159 (2013)  Nr.  12
vom 01.07.2013) außer Kraft.

Würzburg, 25. März 2014 + Friedhelm

Bischof von Würzburg

Für Fragen, die die kirchliche Datenschutzordnung betreffen, stehen fol-
gende Personen zur Verfügung: 

– Herr Justitiar und betrieblicher Datenschutzbeauftragter Roland Huth,
Tel.: (09 31) 3 86 - 2 47, Mail: rechtsabteilung@bistum-wuerzburg.de 

– Herr  Jupp Joachimski,  Datenschutzbeauftragter der  bayerischen (Erz-)
Diözesen, Mail: jjoachimski@eomuc.de 
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Generalvikar

Verordnung zur Durchführung der

Ordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO-DVO)

Aufgrund  des  §  22  der  Ordnung  über  den  kirchlichen  Datenschutz
(KDO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. März 2014 (Würzbur-
ger Diözesanblatt 160 (2014) Nr. 7 vom 15.04.2015) wird die Verordnung
zur Durchführung der Ordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO-
DVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2003 (Würz-
burger Diözesanblatt 149 (2003) Nr. 17 vom 25.10.2003) wie folgt neu ge-
fasst:

I. Zu § 3 a KDO (Meldung von Verfahren automatisierter Verarbei-
tung)

(1) Sofern  Verfahren  automatisierter  Verarbeitungen  meldepflichtig  sind,
sind diese vor Inbetriebnahme schriftlich dem Diözesandatenschutzbe-
auftragten zu melden. Sofern ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter
bestellt ist, ist diesem gemäß § 18 b Abs. 2 KDO eine Übersicht nach
§ 3 a Abs. 2 KDO zur Verfügung zu stellen.

(2) Für die Meldung von Verfahren automatisierter Verarbeitung vor Inbe-
triebnahme beziehungsweise  die  dem betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten zur Verfügung zu stellende Übersicht soll das Muster gemäß der
Anlage verwandt werden.

II. Zu § 4 KDO

(1) Zum Kreis der bei der Datenverarbeitung tätigen Personen im Sinne des
§ 4 KDO gehören die in den Stellen gemäß § 1 Abs. 2 KDO gegen Entgelt
beschäftigten  und  ehrenamtlich  tätigen  Personen.  Sie  werden  belehrt
über:

1. den Inhalt der KDO und anderer für ihre Tätigkeit geltender Daten-
schutzvorschriften; dies geschieht durch Hinweis auf die für den Auf-
gabenbereich des Mitarbeiters wesentlichen Grundsätze und im übri-
gen auf die Texte in der jeweils gültigen Fassung. Diese Texte werden
zur Einsichtnahme und etwaigen kurzfristigen Ausleihe bereitgehal-
ten; dies wird dem Mitarbeiter bekannt gegeben,

2. die Verpflichtung zur Beachtung der in Nummer 1 genannten Vor-
schriften bei ihrer Tätigkeit in der Datenverarbeitung,
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3. mögliche disziplinarrechtliche  bzw.  arbeitsrechtliche/rechtliche Fol-
gen eines Verstoßes gegen die KDO und andere für ihre Tätigkeit gel-
tende Datenschutzvorschriften,

4. das Fortbestehen des Datengeheimnisses nach Beendigung der Tätig-
keit bei der Datenverarbeitung.

(2) Über die Beachtung der Verpflichtung ist von den bei der Datenverarbei-
tung tätigen Personen eine schriftliche Erklärung nach näherer Maßgabe
des  Abschnittes  III  abzugeben.  Die  Urschrift  der  Verpflichtungserklä-
rung wird zu den Personalakten der bei der Datenverarbeitung tätigen
Personen genommen, welche eine Ausfertigung der Erklärung erhalten.

(3) Die Verpflichtung auf das Datengeheimnis erfolgt durch den Dienstvor-
gesetzten der in der Datenverarbeitung tätigen Personen oder einen von
ihm Beauftragten.

III. Zu § 4 KDO

(1) Die schriftliche Verpflichtungserklärung der bei der Datenverarbeitung
tätigen Personen gemäß § 4 Satz 2 KDO hat zum Inhalt,

1. Angaben zur Identifizierung (Vor- und Zuname, Geburtsdatum und
Anschrift sowie Beschäftigungsdienststelle),

2. die Bestätigung, 
a) dass auf die für den Aufgabenbereich des Mitarbeiters wesentli-

chen Grundsätze und im Übrigen auf die Texte in der jeweils gül-
tigen Fassung sowie 

b) auf die Möglichkeit der Einsichtnahme und etwaigen kurzfristi-
gen Ausleihe dieser Texte hingewiesen wurde,

3. die Verpflichtung, die KDO und andere für ihre Tätigkeit geltende
Datenschutzvorschriften  in  der  jeweils  gültigen  Fassung  sorgfältig
einzuhalten, die Bestätigung, dass sie über disziplinarrechtliche bzw.
arbeitsrechtliche/rechtliche  Folgen eines  Verstoßes gegen die  KDO
belehrt wurden.

(2) Die schriftliche Verpflichtungserklärung ist von der bei der Datenverar-
beitung tätigen Person unter Angabe des Ortes und des Datums der Un-
terschriftsleistung zu unterzeichnen.

(3) Für die schriftliche Verpflichtungserklärung sind die Muster gemäß der
Anlage zu verwenden.
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IV. Zu § 6 KDO

Anlage 1 zu § 6 KDO:

Werden personenbezogene Daten automatisiert, verarbeitet oder genutzt,
ist die innerbehördliche oder innerbetriebliche Organisation so zu gestalten,
dass  sie  den besonderen Anforderungen des Datenschutzes  gerecht  wird.
Dabei sind insbesondere Maßnahmen zu treffen, die je nach der Art der zu
schützenden personenbezogenen Daten oder Datenkategorien geeignet sind.

1. Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen perso-
nenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren (Zu-
trittskontrolle),

2. zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt
werden können (Zugangskontrolle),

3. zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssys-
tems Berechtigten ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung un-
terliegenden Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten
bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt
gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können (Zugriffskon-
trolle),

4. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen
Übertragung oder während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf
Datenträger  nicht  unbefugt  gelesen,  kopiert,  verändert  oder  entfernt
werden können,  und  dass überprüft  und festgestellt  werden  kann,  an
welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Ein-
richtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist (Weitergabekontrolle),

5. zu  gewährleisten,  dass  nachträglich  überprüft  und  festgestellt  werden
kann, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungs-
systeme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind (Eingabekon-
trolle),

6. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verar-
beitet werden, nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers ver-
arbeitet werden können (Auftragskontrolle),

7. zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstö-
rung oder Verlust geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle),

8. zu  gewährleisten,  dass  zu unterschiedlichen  Zwecken erhobene  Daten
getrennt verarbeitet werden können.
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Anlage 2 zu § 6 KDO:

1.0 Aufgaben und Ziele dieser Anlage

Diese Anlage regelt den Einsatz von Arbeitsplatzcomputern in kirchli-
chen Stellen. Sie ist als Ergänzung zu § 6 der Anordnung über den Kirch-
lichen Datenschutz (KDO) und den zu ihr ergangenen bereichsspezifi-
schen Datenschutzregelungen in ihren jeweils geltenden Fassungen an-
zusehen.

2.0 Arbeitsplatzcomputer/Datenverarbeitungsanlage

– Arbeitsplatzcomputer (APC) im Sinne dieser Anlage sind alle selbständi-
gen Systeme der Datenverarbeitung, die von einer kirchlichen Stelle im
Sinne des § 1 Abs. 2 KDO zur Erfüllung ihrer Aufgaben genutzt werden. 

– Sie können als  Einzelgerät  (Stand-Alone-PC) oder  in Verbindung mit
anderen APC (Netzwerken) bzw. anderen Systemen als Datenverarbei-
tungsanlage installiert sein.

– Als APC sind z. B. auch tragbare Geräte (Laptops bzw. Notebooks oder
Netbooks), Tabletcomputer und Mobiltelefone sowie Drucker bzw. Ko-
pierer mit eigener Speichereinheit zu behandeln.

3.0 Allgemeine Grundsätze

3.1 Verantwortlichkeit der Mitarbeiter

– Mitarbeiter im Sinne dieser Anlage sind über die in § 2 Abs. 12 KDO ge-
nannten Beschäftigten hinaus auch ehrenamtlich für  kirchliche Stellen
tätige Personen, die APC verwenden. 

– Jeder Mitarbeiter trägt die datenschutzrechtliche Verantwortung für eine
vorschriftsmäßige Ausübung seiner Tätigkeit. Es ist ihm untersagt, per-
sonenbezogene Daten zu einem anderen als dem in der jeweils rechtmä-
ßigen Aufgabenerfüllung liegenden Zweck zu verarbeiten oder zu über-
mitteln.

3.2 Verantwortlichkeit der Dienststellenleiter

– Die jeweils als Dienststellenleiter verantwortliche Person ist durch den
Generalvikar  oder  durch die  sonst  vorgesetzte  Dienststelle  zu  bestim-
men. 

– Der Dienststellenleiter legt fest, welche im Sinne der KDO schutzwürdi-
gen  Daten  auf  Datenverarbeitungsanlagen  gespeichert  und  verarbeitet
werden. 
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– Ihm obliegt die zutreffende Einordnung der jeweiligen Daten in die Da-
tenschutzklassen nach dieser Anlage zur KDO-DVO. 

– Der Dienststellenleiter klärt die Mitarbeiter über die Gefahren, die aus
der Nutzung einer Datenverarbeitungsanlage erwachsen, sowie über den
möglichen  Schaden,  der  kirchlichen  Einrichtungen  aus  einer  Daten-
schutzverletzung erwachsen kann, auf. 

– Der Dienststellenleiter stellt  sicher,  dass ein Konzept  zur datenschutz-
rechtlichen Ausgestaltung der Datenverarbeitungsanlagen erstellt wird.

– Der Dienststellenleiter kann seine Aufgaben und Befugnisse nach dieser
Durchführungsverordnung durch schriftliche Anordnung auf geeignete
Mitarbeiter übertragen. 

3.3 Technische und organisatorische Maßnahmen

Mit der Eingabe, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung personenbe-
zogener Daten auf Anlagen der elektronischen Datenverarbeitung darf
erst begonnen werden, wenn die datenverarbeitende Stelle die nach der
Anlage 1 zu § 6 KDO und die nach dieser Anlage erforderlichen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz dieser Daten ge-
troffen hat.

3.4Mindestanforderungen

Unabhängig vom Grad der Schutzbedürftigkeit der Daten sind dabei zu-
mindest folgende Maßnahmen zu treffen:

– Das nach § 3 a Abs. 4 KDO zu führende Verzeichnis hat darüber hinaus
den  regelmäßigen  Nutzer,  den  Standort  und  die  interne  Kennzeich-
nungs-Nummer zu enthalten.

– Alle bei der Verarbeitung personenbezogener Daten beteiligten Personen
haben die Verpflichtungserklärung gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 KDO abzu-
geben.  Den Mitarbeitern, die  die Verpflichtungserklärung unterschrie-
ben haben, sind die jeweils gültige Anordnung über den Kirchlichen Da-
tenschutz,  etwaige Verordnungen,  Dienstanordnungen oder Dienstver-
einbarungen und die in ihrem Arbeitsbereich zu beachtenden bereichs-
spezifischen Datenschutzregelungen (Schulen, Krankenhäuser, Friedhöfe
etc.) in geschäftsüblicher Weise zugänglich zu machen.

– Es ist sicherzustellen, dass auf dienstlich genutzten Anlagen der elektro-
nischen  Datenverarbeitung  ausschließlich  autorisierte  Programme  zu
dienstlichen Zwecken verwendet werden. Die Benutzung privater Pro-
gramme ist unzulässig.
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– Werden Daten aus den Melderegistern der kommunalen Meldebehörden
in kirchlichen Rechenzentren verarbeitet, so orientieren sich die Schutz-
maßnahmen an den BSI-IT-Grundschutzkatalogen.  Rechenzentren im
Sinne dieser Vorschrift sind die für den Betrieb von größeren, zentral in
mehreren Dienststellen eingesetzten Informations-  und Kommunikati-
onssystemen erforderlichen Einrichtungen.

4.0Datenschutzklassen

– Das Ausmaß der möglichen Gefährdung personenbezogener Daten be-
stimmt Art und Umfang der Sicherungsmaßnahmen. Zur Erleichterung
der Einordnung bedient sich diese Anlage der Definition dreier Daten-
schutzklassen, die sich aus der Art der zu verarbeitenden Daten ergeben.
Dem Dienststellenleiter, der die Einordnung vornimmt, steht es frei, aus
Gründen des Einzelfalles die zu verarbeitenden Daten anders einzuord-
nen als hier vorgesehen. Diese Gründe sollen kurz dokumentiert werden.

– Bei der Einordnung in die einzelnen Datenschutzklassen ist auf die Da-
ten abzustellen,  die  vom Benutzer  bewusst  bearbeitet  und gespeichert
werden. 

4.1Datenschutzklasse I

Zur Datenschutzklasse I gehören personenbezogene Daten, deren Miss-
brauch keine besonders schwer wiegende Beeinträchtigung des Betroffe-
nen erwarten lässt.  Hierzu gehören insbesondere Adressangaben ohne
Sperrvermerke, z. B. Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnungen.

4.2Datenschutzklasse II

Zur Datenschutzklasse II gehören personenbezogene Daten, deren Miss-
brauch den Betroffenen in seiner gesellschaftlichen Stellung oder in sei-
nen wirtschaftlichen Verhältnissen beeinträchtigen kann. Hierzu gehö-
ren z. B. Daten über Mietverhältnisse, Geschäftsbeziehungen sowie Ge-
burts- und Jubiläumsdaten, usw. 

4.3Datenschutzklasse III

Zur  Datenschutzklasse  III  gehören  personenbezogene  Daten,  deren
Missbrauch die gesellschaftliche Stellung oder die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Betroffenen erheblich beeinträchtigen kann. Hierzu gehö-
ren z. B.  Daten über  kirchliche Amtshandlungen, gesundheitliche Ver-
hältnisse, strafbare Handlungen, religiöse oder politische Anschauungen,
die  Mitgliedschaft  in  einer  Religionsgesellschaft,  arbeitsrechtliche
Rechtsverhältnisse,  Disziplinarentscheidungen,  usw.  sowie  Adressanga-
ben mit Sperrvermerken. 
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4.4Nicht elektronisch zu verarbeitende Daten

Daten, deren Kenntnis dem Beicht- oder Seelsorgegeheimnis unterliegen
sowie Daten über die Annahme einer Person an Kindes statt (Adopti-
onsgeheimnis)  sind  in  besonders  hohem  Maße  schutzbedürftig.  Ihre
Ausspähung oder Verlautbarung würde dem Vertrauen in die Verschwie-
genheit katholischer Dienststellen und Einrichtungen schweren Schaden
zufügen. Daher dürfen diese Daten nicht auf APC verarbeitet werden, es
sei denn, es handelte sich um aus dem staatlichen Bereich übernommene
Daten. 

4.5 Einordnung in die Datenschutzklassen

– Bei der Einordnung der zu speichernden personenbezogenen Daten in
die vorgenannten Schutzklassen ist auch deren Zusammenhang mit an-
deren gespeicherten Daten, der Zweck ihrer Verarbeitung und das anzu-
nehmende Missbrauchsinteresse zu berücksichtigen.

– Die Einordnung spricht der Dienststellenleiter aus; er soll einen etwa be-
stellten betrieblichen Datenschutzbeauftragten und kann den Diözesan-
datenschutzbeauftragten dazu anhören.

– Wenn keine Einordnung festgelegt ist, gilt automatisch die Datenschutz-
klasse III, sofern nicht die Voraussetzungen der Ziffer 4.4 vorliegen.

5.0 Besondere Gefahrenlagen

5.1Nutzung  privater  Datenverarbeitungssysteme  zu  dienstlichen  Zwe-
cken

Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf privaten Datenverarbei-
tungssystemen  zu  dienstlichen  Zwecken  ist  grundsätzlich  unzulässig.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann sie als Ausnahme vom Dienst-
stellenleiter genehmigt werden. Die Genehmigung erfolgt schriftlich un-
ter Nennung der Gründe.

5.2 Fremdzugriffe

Der Zugriff aus und von anderen Datenverarbeitungsanlagen durch Ex-
terne (z.  B. Fremdfirmen, fremde Dienststellen) schafft besondere Ge-
fahren hinsichtlich der Ausspähung von Daten. Minimalanforderung ist
eine  Verpflichtung  des  Externen  auf  die  KDO.  Art  und  Umfang  der
Zugriffe  sind  auf  ein  Mindestmaß  zu  reduzieren  und  gesondert  zu
regeln.

Für die Fernwartung gilt § 8 KDO entsprechend.
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V. Zu § 12 Abs. 3 KDO

(1) Die Unterrichtung des Betroffenen (§ 2 Abs.  1 KDO) über eine Über-
mittlung gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 KDO erfolgt schriftlich.

(2) Sie enthält

1. die  Bezeichnung  der  übermittelnden  Stelle  einschließlich  der  An-
schrift,

2. die Bezeichnung des Dritten, an den die Daten übermittelt werden,
einschließlich der Anschrift,

3. die Bezeichnung der übermittelten Daten.

VI. Zu § 13 Abs. 1 KDO

(1) Der Antrag des Betroffenen (§ 2 Abs. 1 KDO) auf Auskunft ist schriftlich
an die verantwortliche Stelle (§ 2 Abs. 8 KDO) zu richten oder dort zu
Protokoll zu erklären.

(2) Der Antrag soll die Art der personenbezogenen Daten, über die Aus-
kunft  begehrt  wird,  näher  bezeichnen. Der  Antrag auf  Auskunft  über
personenbezogene Daten, die weder automatisiert verarbeitet noch in ei-
ner nicht automatisierten Datei gespeichert sind, muss Angaben enthal-
ten, die das Auffinden der Daten ermöglichen.

(3) Der Antrag kann beschränkt werden auf Auskunft über

1. die zur Person des Betroffenen gespeicherten Daten oder
2. die Herkunft dieser Daten oder
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten

weitergegeben worden sind oder
4. den Zweck, zu dem diese Daten gespeichert sind.

(4) Vorbehaltlich der Regelung in § 13 Abs. 3 KDO wird die Auskunft in
dem beantragten Umfang von der verantwortlichen Stelle  (§  2 Abs.  8
KDO) schriftlich erteilt.

(5) Wenn die Erteilung der beantragten Auskunft gemäß § 13 Abs. 2 oder 3
KDO zu unterbleiben hat, so ist dies dem Antragsteller schriftlich mitzu-
teilen. Die Versagung der beantragten Auskunft soll begründet werden.
Für den Fall, dass eine Begründung gemäß § 13 Abs. 4 KDO nicht erfor-
derlich ist, ist der Antragsteller darauf hinzuweisen, dass er sich an den
Diözesandatenschutzbeauftragten wenden kann;  die  Anschrift  des  Di-
özesandatenschutzbeauftragten ist ihm mitzuteilen.
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VII. Zu § 13 a KDO

(1) Die Benachrichtigung des Betroffenen (§ 2 Abs. 1 KDO) gemäß § 13 a
Abs. 1 KDO erfolgt, soweit die Pflicht zur Benachrichtigung nicht nach
§ 13 a Abs. 2 und 3 entfällt, schriftlich durch die verantwortliche Stelle. 

(2) Sie enthält

1. die zur Person des Betroffenen gespeicherten Daten,
2. die Bezeichnung der verantwortlichen Stelle,
3. den Zweck, zu dem die Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt wer-

den.
4. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, soweit der Betroffe-

ne nicht mit der Übermittlung an diese rechnen muss. 

VIII. Zu § 14 KDO

(1) Der Betroffene (§ 2 Abs. 1 KDO) kann schriftlich beantragen, ihn betref-
fende personenbezogene Daten zu berichtigen oder zu löschen. Der An-
trag ist schriftlich an die Stellen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3, im Falle
des § 1 Abs. 2 Nr. 1 an das Bistum zu richten.

(2) In dem Antrag auf Berichtigung sind die  Daten zu bezeichnen, deren
Unrichtigkeit behauptet wird. Der Antrag muss Angaben über die Um-
stände enthalten, aus denen sich die Unrichtigkeit der Daten ergibt.

(3) In dem Antrag auf Löschung sind die personenbezogenen Daten zu be-
zeichnen, deren Speicherung für unzulässig gehalten wird. Der Antrag
muss Angaben über die Umstände enthalten, aus denen sich die Unzu-
lässigkeit der Speicherung ergibt.

(4) Die zuständige Stelle entscheidet schriftlich über Anträge gemäß Abs. 1.
Die Entscheidung ist dem Antragsteller bekannt zu geben. Im Falle des
§ 14 Abs. 8 KDO sind ihm die Stellen anzugeben, die von der Berichti-
gung,  Löschung  oder  Sperrung  verständigt  worden  sind.  Ist  eine
Verständigung aufgrund des § 14 Abs.  8 KDO unterblieben, sind dem
Antragsteller die Gründe dafür mitzuteilen.

(5) Der Widerspruch gemäß § 14 Abs. 5 KDO ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der verantwortlichen Stelle (§ 2 Abs. 8 KDO) einzulegen.
Die Umstände, aus denen sich das schutzwürdige Interesse des Betroffe-
nen wegen seiner  besonderen persönlichen Situation  ergibt,  sind  von
dem Betroffenen darzulegen. Die verantwortliche Stelle entscheidet über
den Widerspruch in geeigneter Form. Die Entscheidung ist dem Betrof-
fenen bekannt zu geben.
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IX. Inkrafttreten

(1) Diese Fassung der Verordnung zur Durchführung der Ordnung über den
kirchlichen Datenschutz (KDO – DVO) tritt  am 1. November 2015 in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Durchführung der Ordnung über
den kirchlichen Datenschutz (KDO-DVO) in der Fassung der Bekannt-
machung  vom  16.  September  2003  (Würzburger  Diözesanblatt  149
(2003) Nr. 17 vom 25.10.2003) außer Kraft.

Würzburg, 12. Oktober 2015 Thomas Keßler

Generalvikar 

Anlagen

1. Zu Abschnitt I. KDO-DVO ( § 3 a KDO Meldung von Verfahren au-

tomatisierter Verarbeitungen) 

Die Notwendigkeit für die in den nachfolgenden Formularen (Muster 1
und Muster 2) geforderten Angaben ergibt sich aus § 3 a KDO. Für jedes au-
tomatisierte  Verfahren einer  verantwortlichen Stelle  füllt  der  Rechtsträger
(§ 1 Abs. 2 KDO) ein Formular nach Muster 1 und Muster 2 aus. 
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Allgemeine Angaben (§ 3 a  Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 KDO)

1. Name und Anschrift

1.1 des Rechtsträgers (§ 1 Abs. 2 KDO) (z. B. Kirchenstiftung)

1.2 der verantwortlichen Stelle (Jede Person oder Stelle, die personenbe-
zogene Daten für sich selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies
durch andere im Auftrag vornehmen lässt [§ 2 Abs. 8 KDO])  (z. B.
Kindergarten der Kirchenstiftung)

2. Vertretung der verantwortlichen Stelle

2.1 der nach der Verfassung (Statut, Geschäftsordnung, Satzung) berufene
Leiter der verantwortlichen Stelle (z. B. Leiterin des Kindergartens der
Kirchenstiftung)

2.2 mit der Leitung der Datenverarbeitung in der verantwortlichen Stelle
beauftragte Personen (z. B. beauftragte Gruppenleiterin im Kindergar-
ten der Kirchenstiftung)

Besondere Angaben (§ 3 a  Abs. 2 Nr. 3 bis Nr. 7 KDO)

3. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung
(z. B. Mitglieder- und Bestandspflege) 

4. Betroffene Personengruppen und Daten oder Datenkategorien
4.1 Beschreibung der betroffenen Personengruppen  (z. B. Arbeitnehmer,

Gemeindemitglieder, Patienten usw.) 

4.2 Beschreibung der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien  (Mit
„Daten“ sind „personenbezogene Daten“ i.  S.  d.  § 2 Abs.  1 KDO ge-
meint,  wie  z. B.  Name,  Anschrift,  Geburtsdatum,  Religionszugehörig-
keit. Grundsätzlich reicht jedoch die Angabe von Datenkategorien, z. B.
Personaldaten,  aus.  Sogenannte  „besondere  Arten  personenbezogener
Daten“ (vgl. § 2 Abs. 10 KDO) sind entsprechend anzugeben.)

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitge-
teilt  werden können (Jede Person oder Stelle,  die Daten erhält [§ 2
Abs.  9  KDO])  (z. B.  Behörden,  kirchliche  Stellen,  Versicherungen,
ärztliches. Personal usw.) 

6. Regelfristen für die Löschung der Daten
7. Geplante Datenübermittlung ins Ausland

______________________ ____________________________
Ort, Datum Unterschrift
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Muster 2

Allgemeine Angaben (§ 3 a  Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 KDO)

1. Name und Anschrift

1.1 des Rechtsträgers (§ 1 Abs. 2 KDO) (z. B. Kirchenstiftung)

1.2 der  verantwortlichen Stelle  (Jede  Person  oder  Stelle,  die  personenbe-
zogene  Daten  für  sich  selbst  erhebt,  verarbeitet  oder  nutzt  oder dies
durch andere im Auftrag vornehmen lässt [§ 2 Abs. 8 KDO]) (z. B. Kin-
dergarten der Kirchenstiftung)

2. Vertretung der verantwortlichen Stelle

2.1 der nach der Verfassung (Statut, Geschäftsordnung, Satzung) berufene
Leiter der verantwortlichen Stelle (z. B. Leiterin des Kindergartens der
Kirchenstiftung)

2.2 mit der Leitung der Datenverarbeitung in der verantwortlichen Stelle
beauftragte Personen (z. B. beauftragte Gruppenleiterin im Kindergar-
ten der Kirchenstiftung)

Besondere Angaben (§ 3 a  Abs. 2 Nr. 8 und Nr. 9 KDO)

3. Maßnahmen  zur  Gewährleistung  der  Sicherheit  der  Verarbeitung
(z. B.  Konfigurationsübersicht,  Netzwerkstruktur,  Betriebs- und An-
wendungssoftware, spezielle Sicherungssoftware usw.) 

4. Zugriffsberechtigte Personen

______________________ ____________________________
Ort, Datum Unterschrift
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2. Zu Abschnitt III. KDO-DVO ( § 4 Satz 2 KDO):

Muster für Verpflichtungserklärungen für Hauptberuftliche, Ehrenamt-
liche und Externe:

Verpflichtungserklärung für Hauptberufliche gem. § 4 S. 2 KDO

Belehrung und Verpflichtung auf das Datengeheimnis

nach § 4 der Ordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO)

Herr/Frau ___________________________,  geb. am _____________
(Vor- und Zuname)

wohnhaft ________________________________________________

Dienststelle ________________________________________________

I. Über Aufgabe und Gegenstand des Datenschutzes im kirchlichen Be-
reich werden Sie nachfolgend gemäß § 4 KDO belehrt, da Sie in Ih-
rem Tätigkeitsbereich mit personenbezogenen bzw. dienstlichen Da-
ten befasst sind:

1. Aufgabe des Datenschutzes im kirchlichen Bereich ist es, durch den
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch bei ihrer Speiche-
rung,  Übermittlung,  Veränderung und Löschung,  der  Beeinträchti-
gung schutzwürdiger Belange der Betroffenen entgegenzuwirken.

2. Bei der Verarbeitung und Speicherung von Daten, insbesondere per-
sonenbezogenen Daten, sind die Datenschutzvorschriften gemäß der
Ordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO) und der  hierzu
ergangenen Durchführungsverordnung (KDO-DVO) zu beachten.

3. Es ist insbesondere untersagt, geschützte personenbezogene Daten zu
einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfül-
lung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich
zu machen oder sonst zu nutzen.
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4. Zugeteilte Benutzernamen und Passwörter sind vertraulich zu behan-
deln und dürfen nicht  an Unberechtigte weitergegeben werden.  Bei
Verlassen des Arbeitsplatzes (Pausen, Zeiten sonstiger Abwesenheit)
sind die Systeme vor unberechtigtem Zugriff bzw. unberechtigter Ein-
sichtnahme zu schützen. Für Notfälle sind beim Dienststellenleiter die
aktuellen Passwörter verschlossen zu hinterlegen.

5. Die private Nutzung der Arbeitsplatzcomputer (APC) ist grundsätz-
lich nicht erlaubt. Insbesondere ist es untersagt, fest installierte APC
vom Arbeitsplatz zu entfernen, Software für den privaten Gebrauch
(z.  B.  Spiele,  Demos,  Zeitschriften-CDs,  Hilfsprogramme,  Einkom-
mensteuerprogramme,  Bildschirmschoner,  Hintergrundbilder,  u.  ä.)
auf dem APC zu installieren und zu betreiben; Dateien, Datenbanken,
etc. im Arbeitsspeicher oder auf der Festplatte zum privaten Gebrauch
einzurichten, es sei denn, es ist vom Systembetreuer hierfür ein spezi-
eller  Bereich  ausgewiesen  (privates  Unterverzeichnis);  Programme,
Daten,  Internet,  E-Mail,  usw.  für  sonstige  dienstfremde Zwecke  zu
verwenden  oder  betriebsfremden  Personen  oder  Institutionen  zur
Verfügung zu stellen oder in sonstiger Weise zugänglich zu machen.

6. Grundsätzlich dürfen die Internetdienste am Arbeitsplatz nur dienst-
lich genutzt werden. Der Dienststellenleiter kann bis auf Widerruf die
Nutzung des Internetzugangs außerhalb der Arbeitszeit auch zu priva-
ten Zwecken in begrenztem geringen Umfang dulden, wenn dadurch
der Betriebsablauf nicht gestört wird und dem Dienstgeber keine zu-
sätzlichen Kosten hierdurch entstehen. Der/die Mitarbeiter/in, der/die
privat das Internet trotz der grundsätzlichen Untersagung nutzt, er-
klärt sich mit der Nutzung einverstanden, dass die Protokolldateien
wie für den dienstlichen Gebrauch ausgewertet werden und unterwirft
sich den Seitenzugangsbeschränkungen durch die Diözese.

7.  Unzulässig ist dabei jede Nutzung von E-mail bzw. Internet, die ob-
jektiv geeignet ist, den Interessen der Katholischen Kirche oder deren
Ansehen in der Öffentlichkeit zu schaden oder die gegen geltende Ge-
setze und/oder Verordnungen verstößt, z. B. Abrufen oder Anbieten/
Versenden von Inhalten, die offensichtlich gegen Datenschutz-, Per-
sönlichkeits-, Urheber- oder strafrechtliche Bestimmungen verstoßen
und/oder  von  beleidigenden,  verleumderischen,  verfassungsfeindli-
chen, gewaltverherrlichenden, rassistischen, sexistischen oder porno-
grafischen Äußerungen oder Abbildungen.
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8. Den EDV-Administratoren oder den dafür Beauftragten ist die Ein-
sicht und die Nutzung von Protokolldaten, also z. B. Gebührenaus-
wertungen bei Telefonen, das Internetprotokoll, für Zwecke der Sys-
temsicherheit,  Systemintegrität  und einer  Kontrolle  nach der  Rege-
lung zur Nutzungsbeschränkung von Internetdiensten gestattet. Der
Dienstgeber  ist  berechtigt,  bis  zu  viermal  im  Jahr  Stichproben  der
Protokolle über die Nutzung der Internetdienste aus dem laufenden
oder dem Vormonat zu veranlassen.

9. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit im
kirchlichen Dienst fort.

10. Verstöße gegen das Datengeheimnis sind gleichzeitig Verstöße gegen
die Schweigepflicht und können rechtlich, insbesondere arbeitsrecht-
liche Folgen nach sich ziehen.

11. Besonders hingewiesen wird auf die „Regelung zur Kontrolle der Nut-
zungsbeschränkung von Internetdiensten (ABD, Teil  C,  10 b)“  und
auf die „Dienstvereinbarung über die  Nutzung neuer Informations-
und  Kommunikationstechnologien“.  Diese  Regelungswerke  können,
wie  die  KDO selbst,  beim Personalleiter,  der  Mitarbeitervertretung
(MAV),  bzw.  im  Internet  unter  www.bistum-wuerzburg.de  im  ge-
schützten Bereich eingesehen werden.

II. Der/die  Mitarbeiter/in  bestätigt  durch  seine/ihre  Unterschrift  über
Aufgabe und Gegenstand des Datenschutzes im kirchlichen Bereich
belehrt worden zu sein. Ferner verpflichtet er/sie sich, die Ordnung
über den kirchlichen Datenschutz (KDO) und die damit zusammen-
hängenden Regelungswerke sorgfältig einzuhalten.

Diese Erklärung wird zu den Personalakten genommen.

Ort, Datum _______________________________________

Unterschrift _______________________________________
(Vor- und Zuname)
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Verpflichtungserklärung für Ehrenamtliche gem. § 4 KDO

Verpflichtung auf das Datengeheimnis

Verpflichtungserklärung für Ehrenamtliche
nach § 4 der Ordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO)

Ich, ___________________________,  geb. am _________________
(Vor- und Zuname)

wohnhaft ____________________________________________________

bin bei ____________________________________________________

ehrenamtlich tätig. 

Ich verpflichte mich, 

1. die Ordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO) des Bistums
Würzburg sowie die anderen für meine ehrenamtliche Tätigkeit gel-
tenden Datenschutzregelungen einschließlich der zu ihrer Durchfüh-
rung ergangenen Bestimmungen in ihrer  jeweils  geltenden Fassung
sorgfältig einzuhalten und alle personenbezogenen Angaben, die ich
aufgrund meines Ehrenamtes erhalte oder die mir im Zusammenhang
mit meinem Ehrenamt zur Kenntnis gelangen, während meiner eh-
renamtlichen Tätigkeit vertraulich zu behandeln. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass die KDO und die Texte der
übrigen für meine ehrenamtliche Tätigkeit geltenden Datenschutzvor-
schriften im _______________________________________ bzw. bei
__________________________________________  eingesehen  und
auch für kurze Zeit ausgeliehen werden können. 
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2. das  Datengeheimnis  auch nach Beendigung  meiner  ehrenamtlichen
Tätigkeit zu beachten. 

Ich bin darüber belehrt  worden, dass ein Verstoß gegen das Datenge-
heimnis  zum Entzug  des  Ehrenamtes  führen  kann.  Auf  mögliche  Scha-
densersatzansprüche, die aus einer unzulässigen Weitergabe personenbezo-
genener Daten resultieren können, wurde ich hingewiesen. 

Diese Erklärung wird zu den Akten genommen. 

Ort, Datum _______________________________________

Unterschrift _______________________________________
(Vor- und Zuname)
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Verpflichtungserklärung für Externe gem. § 4 KDO

Verpflichtung auf das Datengeheimnis

Verpflichtungserklärung für Externe
nach § 4 der Ordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO)

Ich, ___________________________,  geb. am _________________
(Vor- und Zuname)

wohnhaft _____________________________________________

werde im Rahmen meiner Tätigkeit für die  ________________________1. 

bei ________________________________________________ tätig.

Ich verpflichte mich,

1. die Ordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO) des Bistums
Würzburgs sowie die anderen für meine Tätigkeit geltenden Daten-
schutzregelungen einschließlich der zu ihrer Durchführung ergange-
nen Bestimmungen in ihrer jeweils geltenden Fassung sorgfältig ein-
zuhalten  und  alle  personenbezogenen  Angaben,  die  ich  aufgrund
meiner Tätigkeit erhalte oder die mir im Zusammenhang hiermit zur
Kenntnis gelangen, während meiner Tätigkeit vertraulich zu behan-
deln. Ich bestätige, dass ich auf die wesentlichen Grundsätze der für
meine  Tätigkeit  geltenden  Bestimmungen  hingewiesen  wurde.  Ich
wurde ferner darauf hingewiesen, dass die KDO und die Texte der üb-
rigen  für  meine  Tätigkeit  geltenden  Datenschutzvorschriften  bei
__________________________________________2. eingesehen und
auch für kurze Zeit ausgeliehen werden können.

2. das Datengeheimnis auch nach Beendigung meiner Tätigkeit zu be-
achten. 
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Ich bin darüber belehrt  worden, dass ein Verstoß gegen das Datenge-
heimnis gleichzeitig einen Verstoß gegen die Schweigepflicht darstellt, der
rechtliche Folgen haben kann.

Diese Erklärung wird zu den Akten genommen.

Ort, Datum _______________________________________

Unterschrift _______________________________________
(Vor- und Zuname) 

_________________ 
1. Firma einsetzen, bei der der externe Dienstleister angestellt ist.
2. Bereich einsetzen, in dem der externe Dienstleister tätig wird.
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IT-Richtlinien

zur Umsetzung von IV. Anlage 2 zu § 6 KDO

der Durchführungsverordnung zur

Ordnung über den kirchlichen Datenschutz (KDO-DVO)

Präambel

Die IT-Richtlinien definieren einen Mindeststandard für den kirchlichen
Datenschutz. Dieser dient auch dazu, die überdiözesane Zusammenarbeit zu
erleichtern (Datenschutzkonformität). 
Die zu etablierenden Datenschutzklassen (DSK) sind sowohl auf perso-

nenbezogene als auch auf schützenswerte nicht personenbezogene Daten an-
zuwenden (z. B. auf Buchhaltungsdaten (= DSK II) und Kirchensteuerdaten
(= DSK III).

1. Nach den jeweiligen Datenschutzklassen erforderliche Maßnahmen

Die  zum Schutz  der  Daten  erforderlichen  Maßnahmen richten sich
nach der Einordnung in eine von drei Datenschutzklassen (vgl. KDO-
DVO IV. Anlage 2 zu § 6 KDO Pkt. 4.1-4.3). Die jeweils erforderlichen
Maßnahmen sind auch bei Auftragsdatenverarbeitung einzuhalten; die
Kontrollierbarkeit der Durchführung der Maßnahmen durch den Auf-
traggeber ist sicherzustellen.

2. Maßnahmen in den Datenschutzklassen

2.1 Maßnahmen in Datenschutzklasse I

Zum Schutz der in die  Datenschutzklasse I einzuordnenden Daten ist
ein Schutzniveau I zu definieren. Dieses setzt mindestens voraus:

– Der Arbeitsplatzcomputer (APC) ist nicht frei zugänglich, z. B. in
einem abschließbaren Gebäude oder unter ständiger Aufsicht.

– Die Anmeldung am APC ist nur nach Eingabe eines benutzerdefi-
nierten Kennwortes möglich.

– Sicherungskopien  der  Datenbestände  sind  verschlossen aufzube-
wahren.

– Vor der Weitergabe eines Datenträgers für einen anderen Einsatz-
zweck sind die auf ihm befindlichen Daten so zu löschen, dass ihre
Wiederherstellung ausgeschlossen ist.

– Nicht  öffentlich verfügbare Daten sind nur  dann weiterzugeben,
wenn sie durch geeignete Schutzmaßnahmen geschützt sind. Die
Art und Weise des Schutzes ist vor Ort zu definieren.
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2.2 Maßnahmen in Datenschutzklasse II

Zum Schutz der in die Datenschutzklasse II einzuordnenden Daten ist
ein Schutzniveau II zu definieren. Dieses setzt mindestens voraus, dass
neben dem Schutzniveau I mindestens folgende Voraussetzungen gege-
ben sind:

– Die Anmeldung am APC ist nur nach Eingabe eines benutzerdefi-
nierten Kennwortes möglich, dessen Erneuerung in regelmäßigen
Abständen systemseitig vorgesehen werden muss. 

– Das Laden des Betriebssystems der Datenverarbeitungsanlage darf
nur mit dem dafür bereitgestellten Betriebssystem erfolgen (Boot-
Schutz). Diese BIOS-Einstellung ist durch ein besonderes Passwort
zu sichern, das nur dem Systemverwalter bekannt ist. 

– Im Mehrbenutzer- oder Netzwerkbetrieb und bei einer PC/Host-
Koppelung ist eine abgestufte Rechteverwaltung erforderlich. Der
Anwender sollte keine Administrationsrechte erhalten. 

– Sicherungskopien  und  Ausdrucke  der  Datenbestände  sind  vor
Fremdzugriff und vor der gleichzeitigen Vernichtung mit den Ori-
ginaldaten zu schützen.

– Die Daten der Schutzklasse II sind auf zentralen Systemen in be-
sonders  gegen  unbefugten  Zutritt  gesicherten  Räumen  zu  spei-
chern, sofern keine begründeten Ausnahmefälle gegeben sind. Die
jeweils beteiligten Systeme und Transportwege sind nach dem ak-
tuellen Stand der Technik angemessen zu schützen.

– Eine  Speicherung  auf  mobilen  Datenträgern  darf  nur  erfolgen,
wenn diese mit einem geeigneten Zugriffsschutz ausgestattet sind. 

2.3 Maßnahmen in Datenschutzklasse III

Zum Schutz der in die Datenschutzklasse III einzuordnenden Daten ist
ein Schutzniveau III zu definieren. Dieses setzt voraus, dass neben dem
Schutzniveau II mindestens folgende Voraussetzungen gegeben sind:

Soweit es unvermeidlich ist, dass Daten der Datenschutzklasse III auf
mobilen Geräten und Datenträgern gespeichert werden müssen, sind
diese Daten verschlüsselt abzuspeichern. Das Verschlüsselungsverfah-
ren ist nach dem aktuellen Stand der Technik angemessen auszuwäh-
len.
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Besonderes Augenmerk muss dabei auf langfristige und nutzerunab-
hängige Lesbarkeit der zu speichernden Daten gelegt werden. So müs-
sen z. B. bei verschlüsselten Daten die Sicherheit des Schlüssels und die
erforderliche  Entschlüsselung  auch  im  Datensicherungskonzept  be-
rücksichtigt werden.

Anm.: Dies gilt nicht für die Festplatten von Druckern, sofern sicherge-
stellt  ist,  dass diese nicht  von einem Benutzerarbeitsplatz  ausgelesen
werden können.

3. Maßnahmen zur Datensicherung

Der Dienststellenleiter ist für die Erstellung und Umsetzung eines Da-
tensicherungskonzeptes verantwortlich.  Besonderes Augenmerk muss
dabei  auf  die  langfristige  und  nutzerunabhängige  Lesbarkeit  der  zu
speichernden Daten in der Datensicherung gelegt werden.

Zum Schutz des personenbezogenen Datenbestandes vor dessen Ver-
lust sind regelmäßige Datensicherungen erforderlich. Dabei sind u. a.
folgende Aspekte mit zu berücksichtigen:

3.1 Sicherungskopien der verwendeten Programme

Es sind Sicherungskopien der verwendeten Programme in allen ver-
wendeten Versionen anzulegen und möglichst von den Originaldaten-
trägern der Programme und den übrigen Datenträgern getrennt aufzu-
bewahren.

3.2 Zeitabstände bei der Datensicherung

Die Datensicherung soll in Umfang und Zeitabstand anhand der ent-
stehenden Auswirkungen eines Verlustes der Daten festgelegt werden.

4. Besondere Gefahrenlagen

4.1 Fernwartung

Eine Fernwartung von APC durch externe Unternehmer schafft beson-
dere Gefahren hinsichtlich der Ausspähung von Daten. Sie darf daher
nur erfolgen, wenn der Beginn aktiv seitens des Auftraggebers eingelei-
tet  wurde  und der  Verlauf  sowie  das  Ende  mindestens  überprüfbar
sind.

4.2 Auftragsdatenverarbeitung

Eine Speicherung von Daten in PublicCloud-Systemen ist grundsätz-
lich untersagt.  Ausnahmen bedürfen einer ausdrücklichen Genehmi-
gung durch den Generalvikar. 

468 WDBl 161 (2015) Nr. 19 vom 15.10.2015



4.3 Nutzung privater Datenverarbeitungssysteme

Werden im zu genehmigenden Einzelfall personenbezogene Daten auf
privaten  Datenverarbeitungsanlagen  verarbeitet  oder  werden  perso-
nenbezogene Daten auf private E-Mail-Konten geleitet, sind die Nutzer
schriftlich auf die Einhaltung dieser IT-Richtlinie zu verpflichten.  In
dieser Erklärung verpflichten sich die Nutzer, betreffende personenbe-
zogene Daten durch die Dienststelle und auf deren Anforderung lö-
schen zu lassen.  Ergänzend soll  dem Nutzer  eine  spezifische  Hand-
lungsanleitung ausgehändigt werden, um den Schutz dieser Daten zu
gewährleisten. Die Nutzung sonstiger E-Mail-Accounts für dienstliche
Zwecke und die automatische Weiterleitung der dienstlichen E-Mails
auf sonstige E-Mail-Accounts ist nicht gestattet (vgl. Dienstanweisung
zur  Benutzung  dienstlicher  E-Mail-Adressen  im  Würzburger  Diöze-
sanblatt 160 (2014) Nr. 2 vom 03.02.2014).

Der Dienststelle wird das Recht eingeräumt, die gespeicherten dienstli-
chen Daten aus wichtigem Grund auch ohne Einwilligung des Nutzers
zu löschen und, falls dies unumgänglich ist, die auf dem APC gespei-
cherten privaten Daten zu löschen.

4.4 Wartungsarbeiten in der Dienststelle durch externe Auftragnehmer

Bei der Durchführung von Wartungsarbeiten innerhalb der Dienststel-
le ist mit besonderer Sorgfalt darauf zu achten und nach Möglichkeit
auch technisch sicherzustellen, dass keine Kopien der personenbezoge-
nen  Datenbestände  gefertigt  werden  können.  Muss  dem Wartungs-
dienst bei Vornahme der Arbeiten ein Passwort mitgeteilt werden, ist
dieses sofort nach deren Beendigung zu ändern.

4.5 Wartungsarbeiten außerhalb der Dienststelle 

Die Durchführung von Wartungsarbeiten in den Räumen eines Fremd-
unternehmens auf Datenträgern mit Daten der DSK III sollte nur in
besonderen Ausnahmefällen erfolgen. Das Fremdunternehmen ist vor
Beginn  der  Wartungsarbeiten  auf  die  Einhaltung  der  KDO zu  ver-
pflichten.

4.6 Verschrottung und Vernichtung von Datenträgern

Es sind Maßnahmen bei der Verschrottung bzw. Vernichtung von Da-
tenträgern zu ergreifen, die die Lesbarkeit oder Wiederherstellbarkeit
der Datenträger zuverlässig ausschließen.
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4.7 Passwortlisten der Systemverwaltung

Der Systemverwalter muss alle nicht zurücksetzbaren Passwörter (z. B.
BIOS- und Administrationspasswörter) besonders gesichert aufbewah-
ren.

5. Inkrafttreten

Diese IT-Richtlinien treten zum 1. November 2015 in Kraft. 

Würzburg, 12. Oktober 2015 Thomas Keßler

Generalvikar 

Bekanntmachungen

Seelsorge

Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmer

am 8. November 2015

Gemäß  Beschlüssen  der  Deutschen  Bischofskonferenz  (vgl.  Vollver-
sammlung vom 24.-27. Februar 1969, Prot. Nr. 18, und Ständiger Rat vom
27. April 1992, Prot. Nr. 5) werden für die Zwecke der kirchlichen Statistik
der  Bistümer  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  die  Gottesdienstteil-
nehmer zwei Mal im Jahr gezählt. Die zweite Zählung findet einheitlich am
zweiten Sonntag im November (8. November 2015) statt. Zu zählen sind alle
Personen, die an den sonntäglichen Hl. Messen (einschließlich Vorabend-
messe)  teilnehmen.  Mitzuzählen sind  auch  die  Besucher  der  Wort-  oder
Kommuniongottesdienste,  die anstelle einer  Eucharistiefeier  gehalten wer-
den. Zu den Gottesdiensteilnehmern zählen auch die Angehörigen anderer
Pfarreien (z. B.  Wallfahrer,  Seminarteilnehmer,  Touristen und Besuchsrei-
sende).
Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den Erhebungsbogen

der kirchlichen Statistik für das Jahr 2015 unter der Rubrik „Gottesdienst-
teilnehmer am zweiten Sonntag im November“ (Pos. 3) einzutragen.
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